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Änderung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen für 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
Stellungnahme des Regionalrates Düsseldorf zu dem LEP-Entwurf vom 
6.6.2023 (2. Änderung) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des Regionalrates Düsseldorf übermittle ich Ihnen hiermit 
fristgerecht eine Stellungnahme des Regionalrates Düsseldorf zu dem 
LEP-Entwurf vom 6.6.2023 (2. Änderung) im Beteiligungsverfahren. 

Im Rahmen eines Dringlichkeitsbeschlusses vom 28.06.2023 wurde die 
beigefügte Stellungnahme zu dem LEP-Entwurf vom 6.6.23 (2. Ände-
rung) – basierend auf einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, 
SPD, FDP/FW und Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 22.06.2023 – be-
schlossen. Die beigefügte Stellungnahme setzt sich zusammen aus ei-
ner Synopse und – im Anhang der Synopse – der Stellungnahme des 
Regionalrates Düsseldorf vom 22.03.2023. 

Zuvor wurde im Rahmen einer gemeinsamen Sondersitzung der Aus-
schüsse für Wirtschaft und Strukturwandel und für Planung des Regio-
nalrates am 26.06.2023 unter TOP 4 einstimmig empfohlen, den ent-
sprechenden Dringlichkeitsbeschluss mit dieser Stellungnahme zu fas-
sen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

 

 
 
Anlagen:  Dringlichkeitsbeschluss vom 28.06.2023 
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BEZIRKSREGIERUNG      
      DÜSSELDORF 

                   

Dringlichkeitsbeschluss des Regionalrates der 

Planungsregion Düsseldorf 

 

zur Stellungnahme des Regionalrates Düsseldorf zur Änderung des 

Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 

(LEP-Entwurf vom 06.06.2023, 2. Änderung) 

 

Rechtsgrundlage: 

§13 der Geschäftsordnung für den Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf  (GO RR) 

 

Sachverhalt: 

Gemäß der Bekanntmachung vom 09.06.2023 hat der Regionalrat Düsseldorf die Möglichkeit, 

vom 23.06.2023 bis zum 28.07.2023 Stellung zu dem Entwurf einer Änderung des 

Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien (2. 

Änderung) zu nehmen. Die vorgenannte Frist liegt nach der zweiten Regionalratssitzung 2023 

und vor der dritten Regionalratssitzung 2023. 

Die Mitglieder des Regionalrates haben sich darauf verständigt, dass im Rahmen einer 

interfraktionellen Arbeitsgruppe (ifAG) über den Änderungsentwurf diskutiert wird. Weiter 

wurde vereinbart, dass im Rahmen einer gemeinsamen Sondersitzung der Ausschüsse für 

Wirtschaft und Strukturwandel und für Planung am 26.06.2023 über eine abzugebende 

Stellungnahme im Namen des Regionalrates Düsseldorf beraten wird sowie eine 

Beschlussempfehlung für eine Dringlichkeitsentscheidung nach § 13 GO RR abgegeben wird.  

Die Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen sind von diesem Vorgehen und von dem hiesigen 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 13 GO RR unterrichtet worden. Die Dringlichkeit für eine 

Entscheidung nach § 13 GO RR ergibt sich aus der vorgenannten Stellungnahmefrist. Eine 

Einhaltung dieser Frist wäre bei einer Beschlussfassung in der nächsten Sitzung des 

Regionalrates am 21.09.2023 nicht möglich. 

Im Rahmen der gemeinsamen Sondersitzung am 26.06.2023 wurde unter TOP 4 einstimmig 

folgende Beschlussempfehlung abgegeben: 

„Die Ausschüsse für Wirtschaft und Strukturwandel und für Planung des Regionalrates 

Düsseldorf empfehlen dem Regionalratsvorsitzenden Herrn Petrauschke und seinem 

Vertreter, Herrn Reese, im Rahmen eines Dringlichkeitsbeschlusses nach § 13 der 

Geschäftsordnung für den Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf (GO RR) die 

beratene Stellungnahme in Form einer Synopse zu dem LEP-Entwurf (2. Änderung) – 
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basierend auf dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FDP/FW und Bündnis 90 

/ DIE GRÜNEN vom 22.06.2023 – zu beschließen und gegenüber dem Ministerium für 

Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) bis 

zum 28.07.2023 abzugeben.“ 

 

Beschluss nach § 13 GO RR: 

Die Stellungnahme zu dem LEP-Entwurf (2. Änderung) in Form einer Synopse, die auf dem 

gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FPD/FW und Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

vom 22.06.2023 basiert (Anlage 1 zu diesem Beschluss) – wird als Stellungnahme des 

Regionalrates Düsseldorf zur Änderung des Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau 

der Erneuerbaren Energien (LEP-Entwurf vom 06.06.2023, 2. Änderung) beschlossen und soll 

gegenüber dem MWIKE bis zum 28.07.2023 über die Geschäftsstelle des Regionalrates 

Düsseldorf abgegeben werden. 

 

Weiteres Verfahren: 

Der Dringlichkeitsbeschluss soll in der nächsten Sitzung des Regionalrates bestätigt werden.  

 

 

Düsseldorf, den 28.06.2023 

 

gez.      gez. 
Hans-Jürgen Petrauschke   Klaus Jürgen Reese 
Vorsitzender des Regionalrates  Stellvertreter des Regionalratsvorsitzenden 
des Regierungsbezirks Düsseldorf 
(CDU)      (SPD) 
 



 

 

 

Anlage 1, Stellungnahme des Regionalrates Düsseldorf zur 

 

Änderung des Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau 

der Erneuerbaren Energien vom 06.06.2023 

Synopse 

Hinweise zum Lesen der Synopse: 
 

Linke Spalte: Wiedergabe der Festlegungen und Erläuterungen des geltenden LEP-Textes, in denen Änderungen vorgenommen wer-
den. 

 

Mittlere Spalte: Es werden nur die Absätze wiedergegeben, in denen textliche Änderungen vorgenommen werden, d.h. Absätze, in 
denen keine Änderungen vorgenommen werden, werden in der mittleren Spalte nicht nochmals wiedergeben. Bereiche mit textlichen 
Änderungen sind kursiv herausgehoben. Soweit ganze Festlegungen oder Absätze des bisherigen LEP gestrichen werden, wird der 
Text in der rechten Spalte durchgestrichen wiedergeben. 

 

Rechte Spalte: Stellungnahme des Regionalrates Düsseldorf 
 

 

Festlegungen (Ziele und Grundsätze) sind fett gedruckt; bei den Erläuterungen sind jeweils nur die Überschriften fett kursiv 
gedruckt. 


























































































